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2014 jä h rt sich zum 100. M al der 
Ausbruch des Ersten W eltkrieges. Dies 
hat das Interesse fü r das m it diesem 
W eltenbrand verbundene Kulturerbe unter 
W asser w e ltw e it ve rs tä rk t. Dies hat alles 
m it der UNESCO-Konvention zum Schutz 
des Kulturerbes un te rW asser (Paris, 2001) 
zu tun , die am 2. Januar 2009 in Kraft 
tra t. A n lässlich  des 10. Jahrestages d ieser 
Konvention w urde Ende 2011 in Brüssel ein 
w issenschaftliches Kolloqu ium  veransta lte t. 
Zurze it (August 2013) haben bere its  45 
Staaten die Konvention ra tif iz ie rt, und eine 
wachsende Zahl anderer Staaten erw ägt, 
die Bedenken, die sie anfangs gegen 
diese Konvention hegten, fa llen  zu lassen. 
Belgien is t der Konvention am 5. August 
2013 be ige tre ten . Heute sind Frankreich und 
Belgien die einzigen nordw esteuropä ischen 
Staaten, die die Konvention ra tif iz ie rt 
haben. Man ho fft, dass auch andere 
N ordseeanrainerstaaten w ie die N iederlande, 
das Vere in ig te  Königreich, Deutschland und 
Dänemark dem B eisp ie l der Franzosen und 
der Be lg ier m it der Zeit fo lgen werden.

Die UNESCO-Konvention d e fin ie rt 
’’a lle  Spuren m ensch licher Existenz  
von ku ltu re llem , h is to rischem  oder 
archäolog ischem  Charakter, d ie  s e it  
m indestens 100 Jahren, ze itw e ise  oder 
durchgäng ig , zum  Teil o de r vo lls tä n d ig  un te r  
Wasser lie g e n ”  als Unterw asser-K u lturerbe. 
Dem zufolge werden alle  Wracks von Schiffen, 
die im Ersten W e ltk rieg  im belg ischen Teil 
der Nordsee gesunken sind, im Laufe der 
Gedenkperiode (2014-2018) sch rittw e ise  
durch diese Konvention geschützt werden.

Diese neue S itua tion  w ir ft zw e ife llos  
m ehrere Fragen auf. Hatte der Erste W eltk rieg  
eine w ich tige  m aritim e Komponente? Was 
sagt die Konvention im W esentlichen?
Was bedeute t d ies fü r den belgischen Teil 
der Nordsee? Wie v ie l und welche A rt von 
Kulturerbe aus dem Ersten W e ltk rieg  be finde t 
sich do rt und in welchem  Zustand be finde t es 
sich? Im Folgenden versuchen w ir, diese und 
anderen Fragen zu beantw orten.

■  Dieser britische Soldatenfriedhof befindet sich an de r Donatuskirche in Zeebrügge. Zu Beginn 
des Ersten Weltkriegs g a b  es hier noch keinen Friedhof. Nachdem  am 26 . September 1915 
bei einem S iraßenbahnunfall 44 Deutsche umkamen, wurden sie an der Kirche begraben. Im 
Laufe des Krieges wurde de r 'Deutsche Ehrenfriedhof' kontinuierlich erweitert. Am  5 . Juni 1917 
wurden h ier auch 40  Deutsche, d ie  bei einem Seegefecht a u f einem Torpedoboot (die S Í 5 bzw. 
die  S 20) ums Leben gekommen waren, beerdigt. Das Denkmal a u f dem Bild erinnert an sie. 
(M arn ix Pieters, Agentur für bauliches kulturelles Erbe)
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Die UNESCO-Konvention und der 
Erste Weltkrieg

Kein bisschen zu früh
Obwohl der Erste W eltkrieg hauptsächlich 

auf dem Festland geführt wurde, war der 
maritime Aspekt nie w eit weg. Denken w ir 
ln Bezug auf die W estfront zum Beispiel an 
die Anfangsphase des Krieges, die als den 
‘ W ettlauf zum Meer3 bezeichnet wurde, an 
die Überflutung der Region Westhoek (Van 
Pul 2004) und an die britischen Angriffe vom 
Meer aus auf Zeebrügge und Oostende, m it 
denen versucht wurde, die beiden U-Boot- 
Häfen zu blockieren. W elterfanden weltw eit 
noch zahlreiche w ichtige maritime m ilitärische 
Aktionen (Bennett 2005) sta tt, wie die 
Seeschlacht bel Coronel und den Falklandinseln 
Ende 1914, die Schlacht von G allipoli Im Jahre 
1915, die zum Ziel hatte, die Verbindung 
zum Schwarzen Meer offen zu halten, die 
Skagerrakschlacht Im Jahre 1916 usw.

Dennoch droht die maritime Komponente 
des archäologischen Erbes aus dem Ersten 
W eltkrieg ln den Hintergrund zu treten.
Das 1st weitgehend auf den Umstand, dass 
dieses Kulturerbe, das oft auf oder unter 
dem Meeresboden liegt, schlecht zugänglich 
Ist, zurückzuführen. Aus Unwissenheit oder 
sogar aus Gewinnsucht wurde bis vor kurzem 
allzu oft nachlässig m it diesem Kulturerbe 
umgegangen. Schiffswracks wurden ohne 
angepasste Registrierung, ohne Untersuchung 
oder ohne Rücksprache m it dem betreffenden 
Flaggenstaat an die Oberfläche gebracht und 
verschrottet. Auch besuchen viele Sporttaucher 
die Wracks von Kriegsschiffen Im Rahmen 
eines Tauchgangs, den man euphemistisch 
als Souvenirjagd bezeichnen könnte. Auf 
diese Welse wird das kollektive Gedächtnis ln 
Bezug auf die beiden W eltkriege allmählich 
gelöscht, ohne dass das metaphorische 
‘Backup’ gemacht w ird. Zumal da die letzten

Augenzeugen des Ersten Weltkriegs selten 
geworden sind, gewinnt das Kulturerbe 
als m aterie ller Kontaktpunkt zu dieser 
entscheidenden Phase der W eltgeschichte 
oder als letzter Zeuge davon zunehmend an 
Bedeutung. Es 1st som it besonders erfreulich, 
dass Belgien Im Jahre 2013 -  sogar vor Beginn 
der Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag 
des Ausbruchs des Ersten W eltkriegs -  der 
vorerwähnten UNESCO-Konvention beigetreten 
Ist und sich also dazu verpflichtet hat, dieses 
Kulturerbe Schritt fü r Schritt zu pflegen. Der 
Teil der Nordsee, der unter belgischer Aufsicht 
steht, 1st zwar sehr klein, aber entw ickelte sich 
Im Laufe der Geschichte zu einem sehr stark 
befahrenen Teil, wie u. a. das 3500 Jahre alte, ln 
Dover entdeckte Boot (Clark 2004) gezeigt hat.

Schutz und Zusammenarbeit, die Säulen 
der Konvention.

Was sind die wesentlichen Elemente dieser 
Konvention? Der Grundsatz besteht darin, 
das Kulturerbe unter Wasser zugunsten der 
Menschheit zu schützen. Genauso wie beim 
archäologischen Erbe an Land 1st auch beim 
archäologischen Erbe unter Wasser die ‘In s itu -  
Erhaltung’ als erste Option zu erwägen. Die 
Konvention unterscheidet zwischen zwei Arten 
von Bedrohungen, gegen die das Kulturerbe 
geschützt werden muss. Laut der Konvention 
geht die erste und größte Gefahr von den 
spezialisierten Bergungsunternehmen aus, 
die w eltw e it gezielt nach archäologischen 
‘Schätzen’ suchen und sie an die 
Wasseroberfläche bringen m it dem Ziel, sie 
m it Gewinn zu verkaufen. Dabei Interessiert es 
sie oft nicht, dass dieses Kulturerbe eigentlich 
zum kollektiven Gedächtnis der Menschheit 
gehört und eingehend untersucht werden 
sollte  und dass jeder es “ erleben”  können 
muss. Man geht davon aus, dass diese Art von 
Tätigkeiten wegen der schnellen Entwicklung 
verschiedener Geräte zurzeit auf 98 % des

Meeresbodens weltweit durchgeführt werden 
können. Es wird somit Immer dringlicher, diese 
Konvention zu ratifizieren. Im Zusammenhang 
m it dem Schutz gegen Bergungsunternehmen 
führt die Konvention auch an, dass derVerkauf, 
die unumkehrbare Verstreuung und die 
kommerzielle Ausbeutung des Unterwasser- 
Kulturerbes unzulässig sind.

Weiter enthält die Konvention einen 
allgemeinen Artikel zum Schutz gegen 
allerhand menschliche Tätigkeiten Im Meer, die 
nicht spezifisch auf das Kulturerbe gerichtet 
sind, sondern sich zufällig darauf auswirken 
können. Laut der Konvention verpflichten sich 
die Vertragsstaaten, die Ihnen zur Verfügung 
stehenden M itte l elnzusetzen, um dieses 
Kulturerbe gegen diese Art von Tätigkeiten zu 
schützen. Obwohl es klar 1st, dass m it diesen 
Tätigkeiten u. a. Ausbaggerungsarbeiten, 
Gewlnnungvon Rohstoffen, Bauarbeiten und 
Schleppnetzfischerei gemeint sind, enthält 
der Text keine Aufzählung. Die Tatsache, dass 
keine Tätigkeiten aufgellstet werden, bietet den 
Vorteil, dass künftige Tätigkeiten nicht Im Voraus 
ausgeschlossen werden. Die Schutzmaßnahmen 
beziehen sich an erster Stelle auf das Kulturerbe, 
das sich ln den unter Aufsicht des betreffenden 
Vertragsstaates stehenden Meeresgebieten 
befindet, aber gelten zweitens über die 
Rechtsprechung des Vertragsstaates ln Bezug 
auf die eigenen Staatsangehörigen und die 
Schiffe, die die Flagge des Vertragsstaates 
führen, auch für alle Meeresgebiete weltweit. 
Wenn die Insitu-Erhaltung  nicht möglich 
oder nicht wünschenswert 1st und eine 
Unterwasserfundstelle trotzdem ausgegraben 
werden muss, muss diese Tätigkeit die der 
Konvention (als Anlage) beigefügten Regeln 
erfüllen. Diese Regeln unterscheiden sich 
nicht wesentlich von den für archäologische 
Forschungen an Land geltenden Standards.

Ein zweiter Grundsatz der U NESCO- 
Konventlon besteht ln der Zusammenarbeit 
zwischen den Vertragsstaaten.

Die Staaten, die die Konvention ratifizieren, 
treten sozusagen einem Klub von Ländern 
bei, die sich dazu verpflichten wollen, das 
Unterwasser-Kulturerbe zu erhalten und sich 
dabei, wenn nötig, gegenseitigzu unterstützen. 
Die Zusammenarbeit kann verschiedene 
Formen annehmen. Die Vertragsstaaten werden 
zum Beispiel dazu aufgefordert, Im Rahmen 
spezifischer S ltuatlonen/Fälle gegenseitige 
Abkommen abzuschließen. Ein w ichtiger Aspekt 
der Zusammenarbeit betrifft den Austausch 
von Informationen, wobei der Generaldirektor 
der UNESCO eine M ittlerrolle übernimmt. Die 
Vertragsstaaten der Konvention treten auch 
mindestens alle zwei Jahre zusammen. Eine 
‘nachprüfbare Verbindung’ zum Unterwasser- 
Kulturerbe ln den Meeresgebieten eines 
anderen Vertragsstaates reicht fü r einen 
Vertragsstaat, um eine formelle Kooperation 
m it diesem anderen Vertragsstaat einzugehen. 
Die Konvention regelt das Eigentumsrecht 
nicht, erlaubt unter bestimmten Bedingungen 
Bergungen und 1st auch ln vollem Umfang auf 
Wracks von Schiffen Im Staatsbesitz ( wie zum 
Beispiel Schiffswracks aus dem Ersten Weltkrieg) 
anwendbar.B  Der Hauptsitz der UNESCO in Paris (UNESCOj

22 VLIZ IDE GROTE REDE] 2 0 1 3 •  36



M  Es ist ga n z  bestimmt m öglich, in situ 
Zugang zum Unterwasser-Kulturerbe zu bieten, 
w ie in China bewiesen wurde. A u f de r linken 
Seite: Das Museumsgebäude, das Zugang zu 
den Inschriften von Baiheliang bietet und 40  m 
unter dem Wasserspiegel des Jangtse liegt.

Unten: Ein Teil der Inschriften am Baiheliang- 
Sandsteinrücken
(Baiheliang Museum, von der UNESCO zur 
Verfügung gestellte Bilderj

Zusätzliche Informationen zu der Konvention 
finden Sie auf der UNESCO-Website: 
w w w .unesco .org /new /en /cu ltu re /them es/ 
underwater-cultural-heritage.

IDie Nordsee und das Erbe des 
Ersten Weltkriegs

Der Rahmen
Was bedeutet diese Konvention konkret 

fü r den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes 
des Ersten Weltkriegs? Schutz heißt in 
diesem Zusammenhang zweierlei. Einerseits 
kann wertvolles Unterwasser-Kulturerbe

des Ersten Weltkrieges in  s itu  und m ateriell 
geschützt werden. Andererseits kann man 
ganz allgemein dafür sorgen, dass das im 
belgischen Teil der Nordsee befindliche 
Unterwasser-Kulturerbe des Ersten W eltkriegs 
nicht beschädigt w ird, ohne dass dazu 
eindämmende Maßnahmen getroffen werden. 
Auf jeden Fall ist m indestens zu gewährleisten, 
dass entsprechende Dokumentation des 
betreffenden Kulturerbes gesammelt wird. 
Damit so ll sichergestellt werden, dass dieser 
Teil unseres kollektiven Gedächtnisses nicht 
einfach gelöscht w ird, sondern dass diese 
Informationen in die W issensdatenbank 
aufgenommen werden. Aus technischer und

praktischer Sicht ist es allerdings nicht einfach, 
Unterwasserfundstellen m aterie ll zu schützen. 
Trotzdem hat man inzwischen w eltw e it ein 
beträchtliches Fachwissen aufgebaut und 
wurden schon verschiedene Verfahren, die 
sich in diesem Zusammenhang als effizient 
erwiesen haben, erprobt (Richards 2012). In 
China g ibt es sogar ein Unterwassermuseum, 
das in einer Tiefe von 40 m im Jangtse-Fluss 
liegt und errichtet wurde, um in situ  Zugang 
zu den Inschriften von Baiheliang zu schaffen. 
Baiheliang ist eine Sandsteinformation im 
Jangtse, auf der seit der Tang-Dynastie, genauer 
gesagt seit 763 nach Christus, anhand von 
Inschriften 72 niedrige Wasserstände im Fluss
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M  Die SMS Prangenhof wurde im Jahre 2002 an d ie  O berfläche gebracht (Etienne Rathé, 
M aritiem e Toegang}

m arkiert wurden. Diese Inschriften sind von 
großer w issenschaftlicher und ku lture lle r 
Bedeutung und können als die älteste 
hydrometrische Station der Welt (GeXiurun 
2010) betrachtet werden.

Der Schutz vor allerhand menschlichen 
Tätigkeiten ist vor allem eine Frage der Politik  
und der Verwaltung. Um den betroffenen 
Instanzen und Beteiligten in Belgien u. a. 
Lösungen fü r dieses Problem anzubieten, 
wurde Anfang 2013 eine strategische 
Grundlagenforschung gestartet. Dieses Projekt 
„Archäologisches Erbe in der Nordsee“  wird von 
der flämischen Agentur fü r Innovation m ittels

Wissenschaft und Technologie (IWT) finanziert 
und w ird u. a. Vorschläge zu einer dauerhaften 
Verwaltung des archäologischen Kulturerbes 
im belgischen Teil der Nordsee erarbeiten. 
Selbstverständlich werden die verschiedenen 
beteiligten Parteien (Fischerei, Baggerbranche, 
Gewinnung neuer Zuschlagstoffe, erneuerbare 
Industrie, Tourismus, Behörden,...) eng in den 
Prozess einbezogen werden.

Bis heute sind nur wenige wissenschaftliche 
Untersuchungen zum belgischen maritimen 
archäologischen Erbe des Ersten Weltkrieges 
durchgeführt und veröffentlicht. Die 
verfügbaren materiellen Quellen zum Ersten

W eltkrieg wurden fü r die historische und 
gesellschaftliche Debatte som it bisher 
größtenteils unzureichend genutzt. Das am 
besten dokumentierte Schiffswrack aus dem 
Ersten W eltkrieg ist zweifelsohne das Wrack des 
geborgenen und verschroteten Vorpostenboots 
S.M.S. Prangenhof (Termote 2003). Das 
Wrack dieses Boots wurde vö llig  an die 
Oberfläche gebracht und dem ontiert. Während 
dieser Arbeiten wurden auch archäologische 
Beobachtungen vorgenommen, die einen 
guten Einblick in die Art und Weise, wie ein 
ehemaliges Fischerboot in ein Kriegsschiff 
umgewandelt werden konnte, boten.

Wracks aus dem Ersten Weltkrieg im 
belgischen Teil der Nordsee: eine Übersicht

Trotz der Tatsache, dass nur 
wenige Untersuchungen des maritimen 
archäologischen Erbes des Ersten 
Weltkriegs durchgeführt wurden, kann 
ein Gesamtüberblick über die Anzahl der 
Fundstellen sowie über die Bedeutung 
und die Lage der aus diesem Zeitraum 
stammenden Schiffswracks im belgischen Teil 
der Nordsee verm itte lt werden. Basis hierfür 
sind drei verfügbare Datenbanken (www. 
v laam sehydrografie.be/wrakkendatabank; 
www.m aritiem earcheologie.be; www.wrecksite. 
eu/) und verschiedene Veröffentlichungen zu 
Schiffswracks wie Flepper 2006 und Termote & 
Termote 2009.

Daraus geht hervor, dass zurzeit 
40 Fundstellen dem Ersten W eltkrieg 
zuzuschreiben sind. Dazu kommen noch 
einige Dutzende von Fundstellen, bei denen 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie 
m it dem Ersten W eltkrieg im Zusammenhang 
stehen. Diese Fundstellen sind nicht in dieser 
Übersicht enthalten. Bei einigen davon handelt
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es sich möglicherweise um Schiffe, die laut 
schriftlicher Quellen Im Ersten W eltkrieg ln 
belgischen Hoheitsgewässern untergegangen 
sind, aber deren Fundstelle bisher noch nicht 
Identifiz iert wurde. Weiter wurden auch die 
Fundstellen der Schiffe, die im Frühjahr 1918 
in den Häfen von Zeebrügge und Oostende 
während Raids versenkt wurden, das heißt 
der V indictive, Thetis, Intrepid, Iphigenia und 
des U-Boots C3, nicht berücksichtigt, da diese 
Wracks schon sehr kurz nach dem Krieg an die 
Oberfläche gebracht wurden, vermutlich ohne 
dass viele Überreste am Ort des Verslnkens 
hinterlassen wurden. Grob geschätzt kann sich 
die erwähnte Anzahl som it etwa verdoppeln 
oder Im äußersten Fall verdreifachen, vor allem 
wenn man davon ausgeht, dass noch Wracks

aus dem Ersten W eltkrieg nicht ka rtie rt wurden, 
zum Beispiel weil sie am Meeresboden nicht 
oder nicht gut sichtbar sind.

Wenn w ir die 40 gekannten Fundstellen Im 
belgischen Teil der Nordsee nach Nationalität 
e inteilen, stellen w ir fest, dass vorwiegend 
deutsche (20) und britische (15) Wracks 
gefunden wurden. Weiter g ibt es 3 französische 
und 2 niederländische.

Im Laufe der Jahre wurden schon mehrere 
dieser Schiffswracks zum Teil oder vo llständig 
an die Oberfläche gebracht oder ‘n ive llie rt’ .
Nur 18 der 40 Fundstellen (2 britische, 14 
deutsche und 2 französische) entgingen 
diesem Schicksal. Das britische Erbe war 
verhältn ism äßig am stärksten getroffen. Man 
weiß nicht genau, woran das liegt, aber die

Quote der deutschen U-Boote sp ie lt dabei 
sicher eine Rolle. Aufgrund Ihrer Lage und Ihrer 
Beschaffenheit hindern diese ja selten den 
Schiffsverkehr. Somit kommen sie nicht oft fü r 
eine Bergung aus Gründen der Sicherheit der 
Schifffahrt in Betracht.

Zurzeit, etwa hundert Jahre später, 
befindet sich Immer noch etwa die Hälfte der 
gekannten und dokumentierten Schiffswracks 
aus dem Ersten W eltkrieg auf dem Boden 
der Nordsee. Es 1st som it noch nicht zu spät, 
in einer anderen Welse m it diesem Erbe 
umzugehen. Außerdem gibt es zweifellos noch 
verschiedene nicht registrierte Fundstellen, 
die gerade well sie nicht bekannt sind und -  
sofern w ir wissen -  som it nie ‘besucht’ wurden, 
wahrscheinlich sehr gut erhalten sind.Wenn w ir
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Kanonenboot, erhalten Minensuchboot, Überreste l i i  Dampf jae ht, geborgen

I Karte im belgischen Teil der Nordsee mit Angabe a ller 40 Wracks aus dem Ersten Weltkrieg, von denen manche geborgen wurden (VLIZj

Kreuzer, Überreste Ç  Monitor, geborgen

£
U-Boot, erhalten

iTorpedoboot, Überreste

Trawler, geborgen 

iVorpostenboot, erhalten
Segeldampfer, Überreste

U-Boot, gut erhalten K * IVorpostenboot, geborgen

Minensuchboot, geborgen JT Motor Launch, geborgen _
1 ^ 1  c^1 r  ̂ Torpedoboot, erhalten

Küstenmotorschiff, Überreste
IT >Torpedoboot. geborgen

iTorpedoboot, gut erhalten

iVorpostenboot, gut erhalten 

Frachtschiff, erhalten 

Frachtschiff, Überreste 

Denkmal, geborgen
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M  Britisches 'Coasta l M o to r Boat' 33A, gestrandet in Oostende, Frühjahr 1918 
(Royal Museums G reenw ichj

den Erhaltungszustand der 18 gekannten und 
verbliebenen Wracks aus dem Ersten Weltkrieg 
betrachten, fä llt gleich auf, dass vor allem die 
deutschen Schiffswracks gut erhalten sind. Sie 
bilden auch die zahlenmäßig größte Gruppe.
2 /3  davon sind gut oder ziemlich gut erhalten.
Es geht an erster Stelle um einige U-Boote, die 
dank Ihrer soliden Konstruktion eine bessere 
Chance haben, ln gutem Zustand zu bleiben: die 
U-11, UB-10, UB-13, UB-20, UB-59, ein U-Boot der 
Klasse UB-Ill, die UC-4 und die UC-62. Daneben 
sind 2 Torpedoboote (G-88 und G-96) sowie 3 
Vorpostenboote (‘Senator Holthusen’, ‘Senator 
Sthamer’ und ‘Frigg’) ziemlich gut erhalten.

Was die Lage der Wracks aus dem 
Ersten W eltkrieg Im belgischen Teil der 
Nordsee betrifft, stellen w ir gleich fest, dass 
sich die große M ehrheit, genauer gesagt 
33 der 40 Fundstellen, ln den belgischen 
Hoheitsgewässern und som it re lativ nahe der 
Küste befindet. Drei der 7 Wracks, die sich 
außerhalb der belgischen Hoheitsgewässer 
befinden, liegen oder lagen auf oder gleich 
nördlich der Thornton-Sandbank. Weiter 
scheinen die Orte, an denen die Wracks 
gefunden wurden, m it der Lage der drei 
flämischen Häfen verknüpft zu sein, m it 
drei Gruppen ln der Nähe von N leuwpoort, 
Oostende beziehungsweise Zeebrügge. Nur 
die Konzentration ln der Nähe des Hafens von 
Nleuwpoort 1st ln diesem Zusammenhang etwas 
sonderbar, da dieser Hafen Im Ersten W eltkrieg 
nicht benutzt wurde. Die drei französischen 
Wracks befinden sich Im westlichen Teil der 
belgischen Hoheitsgewässer, re lativ nahe den 
französischen Hoheitsgewässern. Die beiden 
niederländischen Wracks lagen Im östlichen 
Teil der belgischen Nordsee ln der Nähe der 
niederländischen Hoheitsgewässer.

Zum Schluss

Dieser kurze Überblick macht deutlich, 
dass in der Nordsee im mer noch ein 
wertvo lles Unterwassererbe aus dem 
Ersten W eltkrieg besteht - genauer 
gesagt deutsche Schiffswracks - m it dem 
verantwortungsbewusst umgegangen werden 
muss. Zudem ¡st dieses Erbe quantita tiv  
nicht sehr umfangreich, wodurch es 
einfach verw altet und kon tro llie rt werden 
kann. Diese m aterie llen Quellen darf man 
bestimmt nicht unberücksichtigt lassen, 
wenn man den Ersten W eltkrieg ganzheitlich 
betrachten w ill. Es sind zusätzliche Studien 
erforderlich, um die historische Bedeutung 
bestim m ter Schiffswracks besser erm itteln 
zu können. Weiter machen dieser Überblick 
und insbesondere die Fragezeichen hinter 
den Namen der betreffenden Schiffe deutlich, 
dass bei bestimm ten identifiz ie rten Wracks 
Unsicherheit besteht und dass noch viele 
Wracks nicht iden tifiz ie rt wurden. Auf dem 
Gebiet der Identifiz ierung und Erfassung 
des bereits lokalis ierten maritimen Erbes im 
belgischen Teil der Nordsee b le ibt mît anderen 
Worten noch eine Menge zu tun. Schließlich 
sind viele dieser Wracks auch als See- oder 
Kriegsgräber zu betrachten, was ein weiterer 
Grund ¡st, warum diese Wracks besondere 
Aufm erksam keit und Achtung verdienen.

Große Teile zweier ehemaliger 
Schiffswracks aus dem Ersten W eltkrieg 
können an Land betrachtet werden. Ein Teil 
des Bugs der H MS V indictive befindet sich an 
der Mole Oosterstaketsel in Oostende. Die 
Schraube und der Anker der H MS Maori sind im 
Gebäude von DAB V loot, auch in Oostende, zu 
besichtigen.
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